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Kriterien zur Ermittlung des Stickstoffdüngebedarfs nach der Hauptfruchternte 

 

https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/Entscheidungskrite-

rien_Herbstduengung_2022.pdf  

Rahmenschema für die Stickstoffbedarfsermittlung auf Ackerland 

Gemäß Düngeverordnung 2020 (DüV) dürfen Düngemittel mit einem wesentlichen Ge-

halt an N (>1,5 % N in der TS), zum Beispiel Mineraldünger und Wirtschaftsdünger wie 

Gülle, Gärrückstände sowie die meisten Klärschlämme, nach der Ernte der vorigen 

Hauptfrucht bis zum Ablauf des 31. Januar des Folgejahres nicht aufgebracht werden. 

Abweichend davon dürfen bis zum Ablauf des 1. Oktober zu Winterraps, Feldfutter, 

Zwischenfrüchten sowie zu Wintergerste nach einer Getreide-vorfrucht Düngemittel 

mit einem wesentlichen Gehalt an N bis in Höhe des ermittelten Herbst-N-Düngebe-

darfs ausgebracht werden, dabei jedoch nicht mehr als 60 kg Gesamt-N/ha bezie-

hungsweise 30 kg NH4-N/ha. Eine Überschreitung dieser N-Menge ist nicht zulässig. 

Die Düngung darf nur erfolgen, sofern die Aussaat von Winterraps, Feldfutter und Zwi-

schenfrüchten bis zum 15. September und von Wintergerste bis zum 1. Oktober 2022 

abgeschlossen sein wird. 

Aktuelles zur Herbstdüngung 
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Für Flächen innerhalb der N-Kulisse sind gesonderte Regeln zu beachten. (Bau-

ernblatt Ausgabe 31 / 06. August 2022) 

Die Ermittlung des Düngebedarfs im Herbst muss schriftlich vor der Düngung vorlie-

gen. Der Bedarf ist anhand der Entscheidungskriterien (2.1) zur Herbstdüngung 2022 

abzuleiten und zu dokumentieren. Zusätzlich muss die aufgebrachte Düngemenge 

spätestens zwei Tage nach der Aufbringung aufgezeichnet werden. Die Einhaltung 

des ermittelten Düngebedarfes mit der dazugehörigen Düngedokumentation und der 

Sperrzeiten sind CC-relevant. Ein Rahmschema für die Stickstoffbedarfsermittlung auf 

Ackerland nach der Hauptfruchternte 2022 steht auf der Homepage der Landwirt-

schaftskammer zur Verfügung: 

https://www.lksh.de/landwirtschaft/duengung/duengebedarfsermittlung-duengepla-

nung-duengeplanungsprogramm/duengung-herbst/  

Sperrfristen beachten 

Eine Übersicht zu den Sperrfristen und Düngebeschränkungen für Flächen innerhalb 

und außerhalb der N-Kulisse finden Sie unter: https://www.lksh.de/filead-

min/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/Sperrfristen_neu__2021.pdf  
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Ein aktueller Antrag für die Verschiebung der Aufbringungsfrist steht auf den Seiten 

der Landwirtschaftskammer zum Download zur Verfügung: https://www.lksh.de/filead-

min/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/DueV_Formblatt_Sperrfristverschie-

bung_2022.pdf  

Im Vergleich zum Vorjahresantrag wurden von Seiten des LLUR in einigen Teilab-

schnitten geringfügige Änderungen vorgenommen um den Geltungsbereich präziser 

abbilden zu können. Es ist pro Betrieb nur ein Antrag zu stellen, welcher für Flächen 

innerhalb und außerhalb der N-Kulisse mit den feststehenden Nebenbedingungen 
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